
Abschnitt 6Abschnitt 6

Aufenthalt aus familiären GründenAufenthalt aus familiären Gründen

§ 27 Grundsatz des Familiennachzugs§ 27 Grundsatz des Familiennachzugs

(1) Die Aufenthaltserlaubnis zur Herstellung und Wahrung der familiären(1) Die Aufenthaltserlaubnis zur Herstellung und Wahrung der familiären

Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet für ausländische FamilienangehörigeLebensgemeinschaft im Bundesgebiet für ausländische Familienangehörige

(Familiennachzug) wird zum Schutz von Ehe und Familie gemäß Artikel 6 des(Familiennachzug) wird zum Schutz von Ehe und Familie gemäß Artikel 6 des

Grundgesetzes erteilt und verlängert.Grundgesetzes erteilt und verlängert.

(1a) Ein Familiennachzug wird nicht zugelassen, wenn(1a) Ein Familiennachzug wird nicht zugelassen, wenn

1. feststeht, dass die Ehe oder das Verwandtschaftsverhältnis ausschließlich zu1. feststeht, dass die Ehe oder das Verwandtschaftsverhältnis ausschließlich zu

dem Zweck geschlossen oder begründet wurde, dem Nachziehenden die Einreise indem Zweck geschlossen oder begründet wurde, dem Nachziehenden die Einreise in

das und den Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen, oderdas und den Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen, oder

2. tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme begründen, dass einer der Ehegatten2. tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme begründen, dass einer der Ehegatten

zur Eingehung der Ehe genötigt wurde.zur Eingehung der Ehe genötigt wurde.

(2) Für die Herstellung und Wahrung einer lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaft(2) Für die Herstellung und Wahrung einer lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaft

im Bundesgebiet finden die Absätze 1a und 3, § 9 Abs. 3, § 9c Satz 2, die §§ 28 bisim Bundesgebiet finden die Absätze 1a und 3, § 9 Abs. 3, § 9c Satz 2, die §§ 28 bis

31, 36a, 51 Absatz 2 und 10 Satz 2 entsprechende Anwendung.31, 36a, 51 Absatz 2 und 10 Satz 2 entsprechende Anwendung.

(3) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs kann(3) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs kann

versagt werden, wenn derjenige, zu dem der Familiennachzug stattfindet, für denversagt werden, wenn derjenige, zu dem der Familiennachzug stattfindet, für den

Unterhalt von anderen Familienangehörigen oder anderen HaushaltsangehörigenUnterhalt von anderen Familienangehörigen oder anderen Haushaltsangehörigen

auf Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuchauf Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

angewiesen ist. Von § 5 Abs. 1 Nr. 2 kann abgesehen werden.angewiesen ist. Von § 5 Abs. 1 Nr. 2 kann abgesehen werden.

(3a) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs ist zu(3a) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs ist zu

versagen, wenn derjenige, zu dem der Familiennachzug stattfinden soll,versagen, wenn derjenige, zu dem der Familiennachzug stattfinden soll,

1. die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der1. die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der

Bundesrepublik Deutschland gefährdet; hiervon ist auszugehen, wenn TatsachenBundesrepublik Deutschland gefährdet; hiervon ist auszugehen, wenn Tatsachen

die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass er einer Vereinigung angehört oderdie Schlussfolgerung rechtfertigen, dass er einer Vereinigung angehört oder

angehört hat, die den Terrorismus unterstützt oder er eine derartige Vereinigungangehört hat, die den Terrorismus unterstützt oder er eine derartige Vereinigung

unterstützt oder unterstützt hat oder er eine in § 89a Absatz 1 desunterstützt oder unterstützt hat oder er eine in § 89a Absatz 1 des

Strafgesetzbuches bezeichnete schwere staatsgefährdende Gewalttat nach § 89aStrafgesetzbuches bezeichnete schwere staatsgefährdende Gewalttat nach § 89a

Absatz 2 des Strafgesetzbuches vorbereitet oder vorbereitet hat,Absatz 2 des Strafgesetzbuches vorbereitet oder vorbereitet hat,

2. zu den Leitern eines Vereins gehörte, der unanfechtbar verboten wurde, weil2. zu den Leitern eines Vereins gehörte, der unanfechtbar verboten wurde, weil

seine Zwecke oder seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder er sichseine Zwecke oder seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder er sich

gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken dergegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der



Völkerverständigung richtet,Völkerverständigung richtet,

3. sich zur Verfolgung politischer oder religiöser Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligt3. sich zur Verfolgung politischer oder religiöser Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligt

oder öffentlich zur Gewaltanwendung aufruft oder mit Gewaltanwendung droht oderoder öffentlich zur Gewaltanwendung aufruft oder mit Gewaltanwendung droht oder

4. zu Hass gegen Teile der Bevölkerung aufruft; hiervon ist auszugehen, wenn er4. zu Hass gegen Teile der Bevölkerung aufruft; hiervon ist auszugehen, wenn er

auf eine andere Person gezielt und andauernd einwirkt, um Hass auf Angehörigeauf eine andere Person gezielt und andauernd einwirkt, um Hass auf Angehörige

bestimmter ethnischer Gruppen oder Religionen zu erzeugen oder zu verstärkenbestimmter ethnischer Gruppen oder Religionen zu erzeugen oder zu verstärken

oder öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften in eineroder öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften in einer

Weise, die geeignet ist, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu stören,Weise, die geeignet ist, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu stören,

a) gegen Teile der Bevölkerung zu Willkürmaßnahmen aufstachelt,a) gegen Teile der Bevölkerung zu Willkürmaßnahmen aufstachelt,

b) Teile der Bevölkerung böswillig verächtlich macht und dadurch dieb) Teile der Bevölkerung böswillig verächtlich macht und dadurch die

Menschenwürde anderer angreift oderMenschenwürde anderer angreift oder

c) Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Menschlichkeit, ein Kriegsverbrechenc) Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Menschlichkeit, ein Kriegsverbrechen

oder terroristische Taten von vergleichbarem Gewicht billigt oder dafür wirbt.oder terroristische Taten von vergleichbarem Gewicht billigt oder dafür wirbt.

(4) Eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs darf längstens für(4) Eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs darf längstens für

den Gültigkeitszeitraum der Aufenthaltserlaubnis des Ausländers erteilt werden, zuden Gültigkeitszeitraum der Aufenthaltserlaubnis des Ausländers erteilt werden, zu

dem der Familiennachzug stattfindet. Sie ist für diesen Zeitraum zu erteilen, wenndem der Familiennachzug stattfindet. Sie ist für diesen Zeitraum zu erteilen, wenn

der Ausländer, zu dem der Familiennachzug stattfindet, eine Aufenthaltserlaubnisder Ausländer, zu dem der Familiennachzug stattfindet, eine Aufenthaltserlaubnis

nach den §§ 18d, 18f oder § 38a besitzt, eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte odernach den §§ 18d, 18f oder § 38a besitzt, eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte oder

eine Mobiler-ICT-Karte besitzt oder sich gemäß § 18e berechtigt im Bundesgebieteine Mobiler-ICT-Karte besitzt oder sich gemäß § 18e berechtigt im Bundesgebiet

aufhält. Im Übrigen ist die Aufenthaltserlaubnis erstmals für mindestens ein Jahr zuaufhält. Im Übrigen ist die Aufenthaltserlaubnis erstmals für mindestens ein Jahr zu

erteilen.erteilen.

(5) (weggefallen)(5) (weggefallen)

§ 28 Familiennachzug zu Deutschen§ 28 Familiennachzug zu Deutschen

(1) Die Aufenthaltserlaubnis ist dem ausländischen(1) Die Aufenthaltserlaubnis ist dem ausländischen

1. Ehegatten eines Deutschen,1. Ehegatten eines Deutschen,

2. minderjährigen ledigen Kind eines Deutschen,2. minderjährigen ledigen Kind eines Deutschen,

3. Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschen zur Ausübung der3. Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschen zur Ausübung der

PersonensorgePersonensorge

zu erteilen, wenn der Deutsche seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebietzu erteilen, wenn der Deutsche seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet

hat. Sie ist abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 und 3hat. Sie ist abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 und 3

zu erteilen. Sie soll in der Regel abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 in den Fällen deszu erteilen. Sie soll in der Regel abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 in den Fällen des

Satzes 1 Nr. 1 erteilt werden. Sie kann abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 dem nichtSatzes 1 Nr. 1 erteilt werden. Sie kann abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 dem nicht

personensorgeberechtigten Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschenpersonensorgeberechtigten Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschen



erteilt werden, wenn die familiäre Gemeinschaft schon im Bundesgebiet gelebterteilt werden, wenn die familiäre Gemeinschaft schon im Bundesgebiet gelebt

wird. § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2, Satz 3 und Abs. 2 Satz 1 ist in den Fällen deswird. § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2, Satz 3 und Abs. 2 Satz 1 ist in den Fällen des

Satzes 1 Nr. 1 entsprechend anzuwenden.Satzes 1 Nr. 1 entsprechend anzuwenden.

(2) Dem Ausländer ist in der Regel eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn(2) Dem Ausländer ist in der Regel eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn

er drei Jahre im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis ist, die familiäreer drei Jahre im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis ist, die familiäre

Lebensgemeinschaft mit dem Deutschen im Bundesgebiet fortbesteht, keinLebensgemeinschaft mit dem Deutschen im Bundesgebiet fortbesteht, kein

Ausweisungsinteresse besteht und er über ausreichende Kenntnisse der deutschenAusweisungsinteresse besteht und er über ausreichende Kenntnisse der deutschen

Sprache verfügt. § 9 Absatz 2 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. Im Übrigen wird dieSprache verfügt. § 9 Absatz 2 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. Im Übrigen wird die

Aufenthaltserlaubnis verlängert, solange die familiäre LebensgemeinschaftAufenthaltserlaubnis verlängert, solange die familiäre Lebensgemeinschaft

fortbesteht.fortbesteht.

(3) Die §§ 31 und 34 finden mit der Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle des(3) Die §§ 31 und 34 finden mit der Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle des

Aufenthaltstitels des Ausländers der gewöhnliche Aufenthalt des Deutschen imAufenthaltstitels des Ausländers der gewöhnliche Aufenthalt des Deutschen im

Bundesgebiet tritt. Die einem Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschen zurBundesgebiet tritt. Die einem Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschen zur

Ausübung der Personensorge erteilte Aufenthaltserlaubnis ist auch nach Eintritt derAusübung der Personensorge erteilte Aufenthaltserlaubnis ist auch nach Eintritt der

Volljährigkeit des Kindes zu verlängern, solange das Kind mit ihm in familiärerVolljährigkeit des Kindes zu verlängern, solange das Kind mit ihm in familiärer

Lebensgemeinschaft lebt und das Kind sich in einer Ausbildung befindet, die zuLebensgemeinschaft lebt und das Kind sich in einer Ausbildung befindet, die zu

einem anerkannten schulischen oder beruflichen Bildungsabschluss odereinem anerkannten schulischen oder beruflichen Bildungsabschluss oder

Hochschulabschluss führt.Hochschulabschluss führt.

(4) Auf sonstige Familienangehörige findet § 36 entsprechende Anwendung.(4) Auf sonstige Familienangehörige findet § 36 entsprechende Anwendung.

(5) (weggefallen)(5) (weggefallen)

§ 29 Familiennachzug zu Ausländern§ 29 Familiennachzug zu Ausländern

(1) Für den Familiennachzug zu einem Ausländer muss(1) Für den Familiennachzug zu einem Ausländer muss

1. der Ausländer eine Niederlassungserlaubnis, Erlaubnis zum Daueraufenthalt –1. der Ausländer eine Niederlassungserlaubnis, Erlaubnis zum Daueraufenthalt –

EU, Aufenthaltserlaubnis, eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte oder eine Mobiler-EU, Aufenthaltserlaubnis, eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte oder eine Mobiler-

ICT-Karte besitzen oder sich gemäß § 18e berechtigt im Bundesgebiet aufhaltenICT-Karte besitzen oder sich gemäß § 18e berechtigt im Bundesgebiet aufhalten

undund

2. ausreichender Wohnraum zur Verfügung stehen.2. ausreichender Wohnraum zur Verfügung stehen.

(2) Bei dem Ehegatten und dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers, der(2) Bei dem Ehegatten und dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers, der

eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder 2, eineeine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder 2, eine

Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einerNiederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einer

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eineAufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eine

Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt, kann von denNiederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt, kann von den

Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 1 und des Absatzes 1 Nummer 2Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 1 und des Absatzes 1 Nummer 2

abgesehen werden. In den Fällen des Satzes 1 ist von diesen Voraussetzungenabgesehen werden. In den Fällen des Satzes 1 ist von diesen Voraussetzungen



abzusehen, wennabzusehen, wenn

1. der im Zuge des Familiennachzugs erforderliche Antrag auf Erteilung eines1. der im Zuge des Familiennachzugs erforderliche Antrag auf Erteilung eines

Aufenthaltstitels innerhalb von drei Monaten nach unanfechtbarer Anerkennung alsAufenthaltstitels innerhalb von drei Monaten nach unanfechtbarer Anerkennung als

Asylberechtigter oder unanfechtbarer Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oderAsylberechtigter oder unanfechtbarer Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder

subsidiären Schutzes oder nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23subsidiären Schutzes oder nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23

Absatz 4 gestellt wird undAbsatz 4 gestellt wird und

2. die Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft in einem Staat, der nicht2. die Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft in einem Staat, der nicht

Mitgliedstaat der Europäischen Union ist und zu dem der Ausländer oder seineMitgliedstaat der Europäischen Union ist und zu dem der Ausländer oder seine

Familienangehörigen eine besondere Bindung haben, nicht möglich ist.Familienangehörigen eine besondere Bindung haben, nicht möglich ist.

Die in Satz 2 Nr. 1 genannte Frist wird auch durch die rechtzeitige AntragstellungDie in Satz 2 Nr. 1 genannte Frist wird auch durch die rechtzeitige Antragstellung

des Ausländers gewahrt.des Ausländers gewahrt.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis darf dem Ehegatten und dem minderjährigen Kind(3) Die Aufenthaltserlaubnis darf dem Ehegatten und dem minderjährigen Kind

eines Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22, 23 Absatz 1 odereines Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22, 23 Absatz 1 oder

Absatz 2 oder § 25 Absatz 3 oder Absatz 4a Satz 1, § 25a Absatz 1 oder § 25bAbsatz 2 oder § 25 Absatz 3 oder Absatz 4a Satz 1, § 25a Absatz 1 oder § 25b

Absatz 1 besitzt, nur aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zurAbsatz 1 besitzt, nur aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur

Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland erteilt werden. §Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland erteilt werden. §

26 Abs. 4 gilt entsprechend. Ein Familiennachzug wird in den Fällen des § 2526 Abs. 4 gilt entsprechend. Ein Familiennachzug wird in den Fällen des § 25

Absatz 4, 4b und 5, § 25a Absatz 2, § 25b Absatz 4, § 104a Abs. 1 Satz 1 und §Absatz 4, 4b und 5, § 25a Absatz 2, § 25b Absatz 4, § 104a Abs. 1 Satz 1 und §

104b nicht gewährt.104b nicht gewährt.

(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird dem Ehegatten und dem minderjährigen ledigen(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird dem Ehegatten und dem minderjährigen ledigen

Kind eines Ausländers oder dem minderjährigen ledigen Kind seines EhegattenKind eines Ausländers oder dem minderjährigen ledigen Kind seines Ehegatten

abweichend von § 5 Abs. 1 und § 27 Abs. 3 erteilt, wenn dem Ausländerabweichend von § 5 Abs. 1 und § 27 Abs. 3 erteilt, wenn dem Ausländer

vorübergehender Schutz nach § 24 Abs. 1 gewährt wurde undvorübergehender Schutz nach § 24 Abs. 1 gewährt wurde und

1. die familiäre Lebensgemeinschaft im Herkunftsland durch die Fluchtsituation1. die familiäre Lebensgemeinschaft im Herkunftsland durch die Fluchtsituation

aufgehoben wurde undaufgehoben wurde und

2. der Familienangehörige aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen2. der Familienangehörige aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen

Union übernommen wird oder sich außerhalb der Europäischen Union befindet undUnion übernommen wird oder sich außerhalb der Europäischen Union befindet und

schutzbedürftig ist.schutzbedürftig ist.

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an sonstige Familienangehörige einesDie Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an sonstige Familienangehörige eines

Ausländers, dem vorübergehender Schutz nach § 24 Abs. 1 gewährt wurde, richtetAusländers, dem vorübergehender Schutz nach § 24 Abs. 1 gewährt wurde, richtet

sich nach § 36. Auf die nach diesem Absatz aufgenommenen Familienangehörigensich nach § 36. Auf die nach diesem Absatz aufgenommenen Familienangehörigen

findet § 24 Anwendung.findet § 24 Anwendung.

(5) (weggefallen)(5) (weggefallen)

§ 30 Ehegattennachzug§ 30 Ehegattennachzug



(1) Dem Ehegatten eines Ausländers ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn(1) Dem Ehegatten eines Ausländers ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn

1. beide Ehegatten das 18. Lebensjahr vollendet haben,1. beide Ehegatten das 18. Lebensjahr vollendet haben,

2. der Ehegatte sich zumindest auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen2. der Ehegatte sich zumindest auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen

kann undkann und

3. der Ausländer3. der Ausländer

a) eine Niederlassungserlaubnis besitzt,a) eine Niederlassungserlaubnis besitzt,

b) eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU besitzt,b) eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU besitzt,

c) eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 18d, 18f oder § 25 Absatz 1 oder Absatzc) eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 18d, 18f oder § 25 Absatz 1 oder Absatz

2 Satz 1 erste Alternative besitzt,2 Satz 1 erste Alternative besitzt,

d) seit zwei Jahren eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und die Aufenthaltserlaubnisd) seit zwei Jahren eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und die Aufenthaltserlaubnis

nicht mit einer Nebenbestimmung nach § 8 Abs. 2 versehen oder die späterenicht mit einer Nebenbestimmung nach § 8 Abs. 2 versehen oder die spätere

Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nicht auf Grund einer RechtsnormErteilung einer Niederlassungserlaubnis nicht auf Grund einer Rechtsnorm

ausgeschlossen ist; dies gilt nicht für eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2ausgeschlossen ist; dies gilt nicht für eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2

Satz 1 zweite Alternative,Satz 1 zweite Alternative,

e) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 7 Absatz 1 Satz 3 oder nach den Abschnittene) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 7 Absatz 1 Satz 3 oder nach den Abschnitten

3, 4, 5 oder 6 oder § 37 oder § 38 besitzt, die Ehe bei deren Erteilung bereits3, 4, 5 oder 6 oder § 37 oder § 38 besitzt, die Ehe bei deren Erteilung bereits

bestand und die Dauer seines Aufenthalts im Bundesgebiet voraussichtlich über einbestand und die Dauer seines Aufenthalts im Bundesgebiet voraussichtlich über ein

Jahr betragen wird; dies gilt nicht für eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2Jahr betragen wird; dies gilt nicht für eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2

Satz 1 zweite Alternative,Satz 1 zweite Alternative,

f) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a besitzt und die ehelichef) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a besitzt und die eheliche

Lebensgemeinschaft bereits in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union bestand,Lebensgemeinschaft bereits in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union bestand,

in dem der Ausländer die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigtenin dem der Ausländer die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten

innehat, oderinnehat, oder

g) eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte oder eine Mobiler-ICT-Karte besitzt.g) eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte oder eine Mobiler-ICT-Karte besitzt.

Satz 1 Nummer 1 und 2 ist für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis unbeachtlich,Satz 1 Nummer 1 und 2 ist für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis unbeachtlich,

wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 3 Buchstabe f vorliegen. Satz 1wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 3 Buchstabe f vorliegen. Satz 1

Nummer 2 ist für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis unbeachtlich, wennNummer 2 ist für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis unbeachtlich, wenn

1. der Ausländer, der einen Aufenthaltstitel nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder1. der Ausländer, der einen Aufenthaltstitel nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder

2, § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 22, § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2

Satz 1 zweite Alternative eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitztSatz 1 zweite Alternative eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt

und die Ehe bereits bestand, als der Ausländer seinen Lebensmittelpunkt in dasund die Ehe bereits bestand, als der Ausländer seinen Lebensmittelpunkt in das

Bundesgebiet verlegt hat,Bundesgebiet verlegt hat,

2. der Ehegatte wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder2. der Ehegatte wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder



Behinderung nicht in der Lage ist, einfache Kenntnisse der deutschen SpracheBehinderung nicht in der Lage ist, einfache Kenntnisse der deutschen Sprache

nachzuweisen,nachzuweisen,

3. bei dem Ehegatten ein erkennbar geringer Integrationsbedarf im Sinne einer3. bei dem Ehegatten ein erkennbar geringer Integrationsbedarf im Sinne einer

nach § 43 Absatz 4 erlassenen Rechtsverordnung besteht oder dieser aus anderennach § 43 Absatz 4 erlassenen Rechtsverordnung besteht oder dieser aus anderen

Gründen nach der Einreise keinen Anspruch nach § 44 auf Teilnahme amGründen nach der Einreise keinen Anspruch nach § 44 auf Teilnahme am

Integrationskurs hätte,Integrationskurs hätte,

4. der Ausländer wegen seiner Staatsangehörigkeit auch für einen Aufenthalt, der4. der Ausländer wegen seiner Staatsangehörigkeit auch für einen Aufenthalt, der

kein Kurzaufenthalt ist, visumfrei in das Bundesgebiet einreisen und sich darinkein Kurzaufenthalt ist, visumfrei in das Bundesgebiet einreisen und sich darin

aufhalten darf,aufhalten darf,

5. der Ausländer im Besitz einer Blauen Karte EU, einer ICT-Karte oder einer5. der Ausländer im Besitz einer Blauen Karte EU, einer ICT-Karte oder einer

Mobiler-ICT-Karte oder einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18d oder § 18f ist,Mobiler-ICT-Karte oder einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18d oder § 18f ist,

6. es dem Ehegatten auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalles nicht6. es dem Ehegatten auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalles nicht

möglich oder nicht zumutbar ist, vor der Einreise Bemühungen zum Erwerbmöglich oder nicht zumutbar ist, vor der Einreise Bemühungen zum Erwerb

einfacher Kenntnisse der deutschen Sprache zu unternehmen,einfacher Kenntnisse der deutschen Sprache zu unternehmen,

7. der Ausländer einen Aufenthaltstitel nach den §§ 18c Absatz 3 und § 21 besitzt7. der Ausländer einen Aufenthaltstitel nach den §§ 18c Absatz 3 und § 21 besitzt

und die Ehe bereits bestand, als er seinen Lebensmittelpunkt in das Bundesgebietund die Ehe bereits bestand, als er seinen Lebensmittelpunkt in das Bundesgebiet

verlegt hat, oderverlegt hat, oder

8. der Ausländer unmittelbar vor der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis oder8. der Ausländer unmittelbar vor der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis oder

einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nacheiner Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach

§ 18d war.§ 18d war.

(2) Die Aufenthaltserlaubnis kann zur Vermeidung einer besonderen Härte(2) Die Aufenthaltserlaubnis kann zur Vermeidung einer besonderen Härte

abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 erteilt werden. Besitzt der Ausländer eineabweichend von Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 erteilt werden. Besitzt der Ausländer eine

Aufenthaltserlaubnis, kann von den anderen Voraussetzungen des Absatzes 1 SatzAufenthaltserlaubnis, kann von den anderen Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz

1 Nr. 3 Buchstabe e abgesehen werden; Gleiches gilt, wenn der Ausländer ein1 Nr. 3 Buchstabe e abgesehen werden; Gleiches gilt, wenn der Ausländer ein

nationales Visum besitzt.nationales Visum besitzt.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und § 29 Abs. 1(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und § 29 Abs. 1

Nr. 2 verlängert werden, solange die eheliche Lebensgemeinschaft fortbesteht.Nr. 2 verlängert werden, solange die eheliche Lebensgemeinschaft fortbesteht.

(4) Ist ein Ausländer gleichzeitig mit mehreren Ehegatten verheiratet und lebt er(4) Ist ein Ausländer gleichzeitig mit mehreren Ehegatten verheiratet und lebt er

gemeinsam mit einem Ehegatten im Bundesgebiet, wird keinem weiteren Ehegattengemeinsam mit einem Ehegatten im Bundesgebiet, wird keinem weiteren Ehegatten

eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 oder Absatz 3 erteilt.eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 oder Absatz 3 erteilt.

(5) Hält sich der Ausländer gemäß § 18e berechtigt im Bundesgebiet auf, so bedarf(5) Hält sich der Ausländer gemäß § 18e berechtigt im Bundesgebiet auf, so bedarf

der Ehegatte keines Aufenthaltstitels, wenn nachgewiesen wird, dass sich derder Ehegatte keines Aufenthaltstitels, wenn nachgewiesen wird, dass sich der

Ehegatte in dem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union rechtmäßig alsEhegatte in dem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union rechtmäßig als

Angehöriger des Ausländers aufgehalten hat. Die Voraussetzungen nach § 18eAngehöriger des Ausländers aufgehalten hat. Die Voraussetzungen nach § 18e



Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 und Absatz 6 Satz 1 und dieAbsatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 und Absatz 6 Satz 1 und die

Ablehnungsgründe nach § 19f gelten für den Ehegatten entsprechend.Ablehnungsgründe nach § 19f gelten für den Ehegatten entsprechend.

§ 31 Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Ehegatten§ 31 Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Ehegatten

(1) Die Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten wird im Falle der Aufhebung der(1) Die Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten wird im Falle der Aufhebung der

ehelichen Lebensgemeinschaft als eigenständiges, vom Zweck desehelichen Lebensgemeinschaft als eigenständiges, vom Zweck des

Familiennachzugs unabhängiges Aufenthaltsrecht für ein Jahr verlängert, wennFamiliennachzugs unabhängiges Aufenthaltsrecht für ein Jahr verlängert, wenn

1. die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens drei Jahren rechtmäßig im1. die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens drei Jahren rechtmäßig im

Bundesgebiet bestanden hat oderBundesgebiet bestanden hat oder

2. der Ausländer gestorben ist, während die eheliche Lebensgemeinschaft im2. der Ausländer gestorben ist, während die eheliche Lebensgemeinschaft im

Bundesgebiet bestandBundesgebiet bestand

und der Ausländer bis dahin im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis,und der Ausländer bis dahin im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis,

Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU war, es seiNiederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU war, es sei

denn, er konnte die Verlängerung aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen nichtdenn, er konnte die Verlängerung aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen nicht

rechtzeitig beantragen. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Aufenthaltserlaubnisrechtzeitig beantragen. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Aufenthaltserlaubnis

des Ausländers nicht verlängert oder dem Ausländer keinedes Ausländers nicht verlängert oder dem Ausländer keine

Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU erteilt werdenNiederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU erteilt werden

darf, weil dies durch eine Rechtsnorm wegen des Zwecks des Aufenthalts oderdarf, weil dies durch eine Rechtsnorm wegen des Zwecks des Aufenthalts oder

durch eine Nebenbestimmung zur Aufenthaltserlaubnis nach § 8 Abs. 2durch eine Nebenbestimmung zur Aufenthaltserlaubnis nach § 8 Abs. 2

ausgeschlossen ist.ausgeschlossen ist.

(2) Von der Voraussetzung des dreijährigen rechtmäßigen Bestandes der ehelichen(2) Von der Voraussetzung des dreijährigen rechtmäßigen Bestandes der ehelichen

Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ist abzusehen,Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ist abzusehen,

soweit es zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist, dem Ehegattensoweit es zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist, dem Ehegatten

den weiteren Aufenthalt zu ermöglichen, es sei denn, für den Ausländer ist dieden weiteren Aufenthalt zu ermöglichen, es sei denn, für den Ausländer ist die

Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen. Eine besondere Härte liegtVerlängerung der Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen. Eine besondere Härte liegt

insbesondere vor, wenn die Ehe nach deutschem Recht wegen Minderjährigkeit desinsbesondere vor, wenn die Ehe nach deutschem Recht wegen Minderjährigkeit des

Ehegatten im Zeitpunkt der Eheschließung unwirksam ist oder aufgehoben wordenEhegatten im Zeitpunkt der Eheschließung unwirksam ist oder aufgehoben worden

ist, wenn dem Ehegatten wegen der aus der Auflösung der ehelichenist, wenn dem Ehegatten wegen der aus der Auflösung der ehelichen

Lebensgemeinschaft erwachsenden Rückkehrverpflichtung eine erheblicheLebensgemeinschaft erwachsenden Rückkehrverpflichtung eine erhebliche

Beeinträchtigung seiner schutzwürdigen Belange droht oder wenn dem EhegattenBeeinträchtigung seiner schutzwürdigen Belange droht oder wenn dem Ehegatten

wegen der Beeinträchtigung seiner schutzwürdigen Belange das weitere Festhaltenwegen der Beeinträchtigung seiner schutzwürdigen Belange das weitere Festhalten

an der ehelichen Lebensgemeinschaft unzumutbar ist; dies ist insbesonderean der ehelichen Lebensgemeinschaft unzumutbar ist; dies ist insbesondere

anzunehmen, wenn der Ehegatte Opfer häuslicher Gewalt ist. Zu denanzunehmen, wenn der Ehegatte Opfer häuslicher Gewalt ist. Zu den

schutzwürdigen Belangen zählt auch das Wohl eines mit dem Ehegatten inschutzwürdigen Belangen zählt auch das Wohl eines mit dem Ehegatten in

familiärer Lebensgemeinschaft lebenden Kindes. Zur Vermeidung von Missbrauchfamiliärer Lebensgemeinschaft lebenden Kindes. Zur Vermeidung von Missbrauch

kann die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis versagt werden, wenn der Ehegattekann die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis versagt werden, wenn der Ehegatte



aus einem von ihm zu vertretenden Grund auf Leistungen nach dem Zweiten oderaus einem von ihm zu vertretenden Grund auf Leistungen nach dem Zweiten oder

Zwölften Buch Sozialgesetzbuch angewiesen ist.Zwölften Buch Sozialgesetzbuch angewiesen ist.

(3) Wenn der Lebensunterhalt des Ehegatten nach Aufhebung der ehelichen(3) Wenn der Lebensunterhalt des Ehegatten nach Aufhebung der ehelichen

Lebensgemeinschaft durch Unterhaltsleistungen aus eigenen Mitteln desLebensgemeinschaft durch Unterhaltsleistungen aus eigenen Mitteln des

Ausländers gesichert ist und dieser eine Niederlassungserlaubnis oder eineAusländers gesichert ist und dieser eine Niederlassungserlaubnis oder eine

Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU besitzt, ist dem Ehegatten abweichend von §Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU besitzt, ist dem Ehegatten abweichend von §

9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 5 und 6 ebenfalls eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen.9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 5 und 6 ebenfalls eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen.

(4) Die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch(4) Die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch

Sozialgesetzbuch steht der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis unbeschadetSozialgesetzbuch steht der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis unbeschadet

des Absatzes 2 Satz 4 nicht entgegen. Danach kann die Aufenthaltserlaubnisdes Absatzes 2 Satz 4 nicht entgegen. Danach kann die Aufenthaltserlaubnis

verlängert werden, solange die Voraussetzungen für die Erteilung derverlängert werden, solange die Voraussetzungen für die Erteilung der

Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU nicht vorliegen.Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU nicht vorliegen.

§ 32 Kindernachzug§ 32 Kindernachzug

(1) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers ist eine Aufenthaltserlaubnis(1) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers ist eine Aufenthaltserlaubnis

zu erteilen, wenn beide Eltern oder der allein personensorgeberechtigte Elternteilzu erteilen, wenn beide Eltern oder der allein personensorgeberechtigte Elternteil

einen der folgenden Aufenthaltstitel besitzt:einen der folgenden Aufenthaltstitel besitzt:

1. Aufenthaltserlaubnis nach § 7 Absatz 1 Satz 3 oder nach Abschnitt 3 oder 4,1. Aufenthaltserlaubnis nach § 7 Absatz 1 Satz 3 oder nach Abschnitt 3 oder 4,

2. Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 erste Alternative,2. Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 erste Alternative,

3. Aufenthaltserlaubnis nach § 28, § 30, § 31, § 36 oder § 36a,3. Aufenthaltserlaubnis nach § 28, § 30, § 31, § 36 oder § 36a,

4. Aufenthaltserlaubnis nach den übrigen Vorschriften mit Ausnahme einer4. Aufenthaltserlaubnis nach den übrigen Vorschriften mit Ausnahme einer

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative,Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative,

5. Blaue Karte EU, ICT-Karte, Mobiler-ICT-Karte,5. Blaue Karte EU, ICT-Karte, Mobiler-ICT-Karte,

6. Niederlassungserlaubnis oder6. Niederlassungserlaubnis oder

7. Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU.7. Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU.

(2) Hat das minderjährige ledige Kind bereits das 16. Lebensjahr vollendet und(2) Hat das minderjährige ledige Kind bereits das 16. Lebensjahr vollendet und

verlegt es seinen Lebensmittelpunkt nicht zusammen mit seinen Eltern oder demverlegt es seinen Lebensmittelpunkt nicht zusammen mit seinen Eltern oder dem

allein personensorgeberechtigten Elternteil in das Bundesgebiet, gilt Absatz 1 nur,allein personensorgeberechtigten Elternteil in das Bundesgebiet, gilt Absatz 1 nur,

wenn es die deutsche Sprache beherrscht oder gewährleistet erscheint, dass eswenn es die deutsche Sprache beherrscht oder gewährleistet erscheint, dass es

sich auf Grund seiner bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse in diesich auf Grund seiner bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse in die

Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland einfügen kann. Satz 1 giltLebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland einfügen kann. Satz 1 gilt

nicht, wennnicht, wenn

1. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder1. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder

2, eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einer2, eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einer



Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eineAufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eine

Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt oderNiederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt oder

2. der Ausländer oder sein mit ihm in familiärer Lebensgemeinschaft lebender2. der Ausländer oder sein mit ihm in familiärer Lebensgemeinschaft lebender

Ehegatte eine Niederlassungserlaubnis nach § 18c Absatz 3, eine Blaue Karte EU,Ehegatte eine Niederlassungserlaubnis nach § 18c Absatz 3, eine Blaue Karte EU,

eine ICT-Karte oder eine Mobiler-ICT-Karte oder eine Aufenthaltserlaubnis nach §eine ICT-Karte oder eine Mobiler-ICT-Karte oder eine Aufenthaltserlaubnis nach §

18d oder § 18f besitzt.18d oder § 18f besitzt.

(3) Bei gemeinsamem Sorgerecht soll eine Aufenthaltserlaubnis nach den Absätzen(3) Bei gemeinsamem Sorgerecht soll eine Aufenthaltserlaubnis nach den Absätzen

1 und 2 auch zum Nachzug zu nur einem sorgeberechtigten Elternteil erteilt1 und 2 auch zum Nachzug zu nur einem sorgeberechtigten Elternteil erteilt

werden, wenn der andere Elternteil sein Einverständnis mit dem Aufenthalt deswerden, wenn der andere Elternteil sein Einverständnis mit dem Aufenthalt des

Kindes im Bundesgebiet erklärt hat oder eine entsprechende rechtsverbindlicheKindes im Bundesgebiet erklärt hat oder eine entsprechende rechtsverbindliche

Entscheidung einer zuständigen Stelle vorliegt.Entscheidung einer zuständigen Stelle vorliegt.

(4) Im Übrigen kann dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers eine(4) Im Übrigen kann dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers eine

Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn es auf Grund der Umstände desAufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn es auf Grund der Umstände des

Einzelfalls zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist. Hierbei sind dasEinzelfalls zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist. Hierbei sind das

Kindeswohl und die familiäre Situation zu berücksichtigen. Für minderjährige ledigeKindeswohl und die familiäre Situation zu berücksichtigen. Für minderjährige ledige

Kinder von Ausländern, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1Kinder von Ausländern, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1

zweite Alternative besitzen, gilt § 36a.zweite Alternative besitzen, gilt § 36a.

(5) Hält sich der Ausländer gemäß § 18e berechtigt im Bundesgebiet auf, so bedarf(5) Hält sich der Ausländer gemäß § 18e berechtigt im Bundesgebiet auf, so bedarf

das minderjährige ledige Kind keines Aufenthaltstitels, wenn nachgewiesen wird,das minderjährige ledige Kind keines Aufenthaltstitels, wenn nachgewiesen wird,

dass sich das Kind in dem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Uniondass sich das Kind in dem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union

rechtmäßig als Angehöriger des Ausländers aufgehalten hat. Die Voraussetzungenrechtmäßig als Angehöriger des Ausländers aufgehalten hat. Die Voraussetzungen

nach § 18e Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 und Absatz 6 Satz 1 und dienach § 18e Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 und Absatz 6 Satz 1 und die

Ablehnungsgründe nach § 19f gelten für das minderjährige Kind entsprechend.Ablehnungsgründe nach § 19f gelten für das minderjährige Kind entsprechend.

§ 33 Geburt eines Kindes im Bundesgebiet§ 33 Geburt eines Kindes im Bundesgebiet

Einem Kind, das im Bundesgebiet geboren wird, kann abweichend von den §§ 5Einem Kind, das im Bundesgebiet geboren wird, kann abweichend von den §§ 5

und 29 Abs. 1 Nr. 2 von Amts wegen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wennund 29 Abs. 1 Nr. 2 von Amts wegen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn

ein Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis, eine Niederlassungserlaubnis oder eineein Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis, eine Niederlassungserlaubnis oder eine

Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU besitzt. Wenn zum Zeitpunkt der Geburt beideErlaubnis zum Daueraufenthalt – EU besitzt. Wenn zum Zeitpunkt der Geburt beide

Elternteile oder der allein personensorgeberechtigte Elternteil eineElternteile oder der allein personensorgeberechtigte Elternteil eine

Aufenthaltserlaubnis, eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zumAufenthaltserlaubnis, eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum

Daueraufenthalt – EU besitzen, wird dem im Bundesgebiet geborenen Kind dieDaueraufenthalt – EU besitzen, wird dem im Bundesgebiet geborenen Kind die

Aufenthaltserlaubnis von Amts wegen erteilt. Der Aufenthalt eines im BundesgebietAufenthaltserlaubnis von Amts wegen erteilt. Der Aufenthalt eines im Bundesgebiet

geborenen Kindes, dessen Mutter oder Vater zum Zeitpunkt der Geburt im Besitzgeborenen Kindes, dessen Mutter oder Vater zum Zeitpunkt der Geburt im Besitz

eines Visums ist oder sich visumfrei aufhalten darf, gilt bis zum Ablauf des Visumseines Visums ist oder sich visumfrei aufhalten darf, gilt bis zum Ablauf des Visums

oder des rechtmäßigen visumfreien Aufenthalts als erlaubt.oder des rechtmäßigen visumfreien Aufenthalts als erlaubt.



§ 34 Aufenthaltsrecht der Kinder§ 34 Aufenthaltsrecht der Kinder

(1) Die einem Kind erteilte Aufenthaltserlaubnis ist abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1(1) Die einem Kind erteilte Aufenthaltserlaubnis ist abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1

und § 29 Abs. 1 Nr. 2 zu verlängern, solange ein personensorgeberechtigterund § 29 Abs. 1 Nr. 2 zu verlängern, solange ein personensorgeberechtigter

Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis oder eine ErlaubnisElternteil eine Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis

zum Daueraufenthalt – EU besitzt und das Kind mit ihm in familiärerzum Daueraufenthalt – EU besitzt und das Kind mit ihm in familiärer

Lebensgemeinschaft lebt oder das Kind im Falle seiner Ausreise einLebensgemeinschaft lebt oder das Kind im Falle seiner Ausreise ein

Wiederkehrrecht gemäß § 37 hätte.Wiederkehrrecht gemäß § 37 hätte.

(2) Mit Eintritt der Volljährigkeit wird die einem Kind erteilte Aufenthaltserlaubnis zu(2) Mit Eintritt der Volljährigkeit wird die einem Kind erteilte Aufenthaltserlaubnis zu

einem eigenständigen, vom Familiennachzug unabhängigen Aufenthaltsrecht. Daseinem eigenständigen, vom Familiennachzug unabhängigen Aufenthaltsrecht. Das

Gleiche gilt bei Erteilung einer Niederlassungserlaubnis und der Erlaubnis zumGleiche gilt bei Erteilung einer Niederlassungserlaubnis und der Erlaubnis zum

Daueraufenthalt – EU oder wenn die Aufenthaltserlaubnis in entsprechenderDaueraufenthalt – EU oder wenn die Aufenthaltserlaubnis in entsprechender

Anwendung des § 37 verlängert wird.Anwendung des § 37 verlängert wird.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann verlängert werden, solange die Voraussetzungen(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann verlängert werden, solange die Voraussetzungen

für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis und der Erlaubnis zumfür die Erteilung der Niederlassungserlaubnis und der Erlaubnis zum

Daueraufenthalt – EU noch nicht vorliegen.Daueraufenthalt – EU noch nicht vorliegen.

§ 35 Eigenständiges, unbefristetes Aufenthaltsrecht der Kinder§ 35 Eigenständiges, unbefristetes Aufenthaltsrecht der Kinder

(1) Einem minderjährigen Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach diesem(1) Einem minderjährigen Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach diesem

Abschnitt besitzt, ist abweichend von § 9 Abs. 2 eine Niederlassungserlaubnis zuAbschnitt besitzt, ist abweichend von § 9 Abs. 2 eine Niederlassungserlaubnis zu

erteilen, wenn er im Zeitpunkt der Vollendung seines 16. Lebensjahres seit fünferteilen, wenn er im Zeitpunkt der Vollendung seines 16. Lebensjahres seit fünf

Jahren im Besitz der Aufenthaltserlaubnis ist. Das Gleiche gilt, wennJahren im Besitz der Aufenthaltserlaubnis ist. Das Gleiche gilt, wenn

1. der Ausländer volljährig und seit fünf Jahren im Besitz der Aufenthaltserlaubnis1. der Ausländer volljährig und seit fünf Jahren im Besitz der Aufenthaltserlaubnis

ist,ist,

2. er über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt und2. er über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt und

3. sein Lebensunterhalt gesichert ist oder er sich in einer Ausbildung befindet, die3. sein Lebensunterhalt gesichert ist oder er sich in einer Ausbildung befindet, die

zu einem anerkannten schulischen oder beruflichen Bildungsabschluss oder einemzu einem anerkannten schulischen oder beruflichen Bildungsabschluss oder einem

Hochschulabschluss führt.Hochschulabschluss führt.

(2) Auf die nach Absatz 1 erforderliche Dauer des Besitzes der(2) Auf die nach Absatz 1 erforderliche Dauer des Besitzes der

Aufenthaltserlaubnis werden in der Regel nicht die Zeiten angerechnet, in denenAufenthaltserlaubnis werden in der Regel nicht die Zeiten angerechnet, in denen

der Ausländer außerhalb des Bundesgebiets die Schule besucht hat.der Ausländer außerhalb des Bundesgebiets die Schule besucht hat.

(3) Ein Anspruch auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach Absatz 1(3) Ein Anspruch auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach Absatz 1

besteht nicht, wennbesteht nicht, wenn

1. ein auf dem persönlichen Verhalten des Ausländers beruhendes1. ein auf dem persönlichen Verhalten des Ausländers beruhendes

Ausweisungsinteresse besteht,Ausweisungsinteresse besteht,



2. der Ausländer in den letzten drei Jahren wegen einer vorsätzlichen Straftat zu2. der Ausländer in den letzten drei Jahren wegen einer vorsätzlichen Straftat zu

einer Jugendstrafe von mindestens sechs oder einer Freiheitsstrafe voneiner Jugendstrafe von mindestens sechs oder einer Freiheitsstrafe von

mindestens drei Monaten oder einer Geldstrafe von mindestens 90 Tagessätzenmindestens drei Monaten oder einer Geldstrafe von mindestens 90 Tagessätzen

verurteilt worden oder wenn die Verhängung einer Jugendstrafe ausgesetzt ist oderverurteilt worden oder wenn die Verhängung einer Jugendstrafe ausgesetzt ist oder

3. der Lebensunterhalt nicht ohne Inanspruchnahme von Leistungen nach dem3. der Lebensunterhalt nicht ohne Inanspruchnahme von Leistungen nach dem

Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder Jugendhilfe nach dem AchtenZweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder Jugendhilfe nach dem Achten

Buch Sozialgesetzbuch gesichert ist, es sei denn, der Ausländer befindet sich inBuch Sozialgesetzbuch gesichert ist, es sei denn, der Ausländer befindet sich in

einer Ausbildung, die zu einem anerkannten schulischen oder beruflicheneiner Ausbildung, die zu einem anerkannten schulischen oder beruflichen

Bildungsabschluss führt.Bildungsabschluss führt.

In den Fällen des Satzes 1 kann die Niederlassungserlaubnis erteilt oder dieIn den Fällen des Satzes 1 kann die Niederlassungserlaubnis erteilt oder die

Aufenthaltserlaubnis verlängert werden. Ist im Falle des Satzes 1 Nr. 2 die Jugend-Aufenthaltserlaubnis verlängert werden. Ist im Falle des Satzes 1 Nr. 2 die Jugend-

oder Freiheitsstrafe zur Bewährung oder die Verhängung einer Jugendstrafeoder Freiheitsstrafe zur Bewährung oder die Verhängung einer Jugendstrafe

ausgesetzt, wird die Aufenthaltserlaubnis in der Regel bis zum Ablauf derausgesetzt, wird die Aufenthaltserlaubnis in der Regel bis zum Ablauf der

Bewährungszeit verlängert.Bewährungszeit verlängert.

(4) Von den in Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und 3 und Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 bezeichneten(4) Von den in Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und 3 und Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 bezeichneten

Voraussetzungen ist abzusehen, wenn sie von dem Ausländer wegen einerVoraussetzungen ist abzusehen, wenn sie von dem Ausländer wegen einer

körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht erfülltkörperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht erfüllt

werden können.werden können.

§ 36 Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger§ 36 Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger

(1) Den Eltern eines minderjährigen Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach(1) Den Eltern eines minderjährigen Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach

§ 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 erste Alternative, eine§ 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 erste Alternative, eine

Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einerNiederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einer

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eineAufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eine

Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt, ist abweichend von § 5 AbsatzNiederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt, ist abweichend von § 5 Absatz

1 Nummer 1 und § 29 Absatz 1 Nummer 2 eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen,1 Nummer 1 und § 29 Absatz 1 Nummer 2 eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen,

wenn sich kein personensorgeberechtigter Elternteil im Bundesgebiet aufhält.wenn sich kein personensorgeberechtigter Elternteil im Bundesgebiet aufhält.

(2) Sonstigen Familienangehörigen eines Ausländers kann zum Familiennachzug(2) Sonstigen Familienangehörigen eines Ausländers kann zum Familiennachzug

eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn es zur Vermeidung einereine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn es zur Vermeidung einer

außergewöhnlichen Härte erforderlich ist. Auf volljährige Familienangehörige sind §außergewöhnlichen Härte erforderlich ist. Auf volljährige Familienangehörige sind §

30 Abs. 3 und § 31, auf minderjährige Familienangehörige ist § 34 entsprechend30 Abs. 3 und § 31, auf minderjährige Familienangehörige ist § 34 entsprechend

anzuwenden.anzuwenden.

§ 36a Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten§ 36a Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten

(1) Dem Ehegatten oder dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers, der(1) Dem Ehegatten oder dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers, der

eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative besitzt,eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative besitzt,

kann aus humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Gleicheskann aus humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Gleiches



gilt für die Eltern eines minderjährigen Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnisgilt für die Eltern eines minderjährigen Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis

nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative besitzt, wenn sich keinnach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative besitzt, wenn sich kein

personensorgeberechtigter Elternteil im Bundesgebiet aufhält; § 5 Absatz 1personensorgeberechtigter Elternteil im Bundesgebiet aufhält; § 5 Absatz 1

Nummer 1 und § 29 Absatz 1 Nummer 2 finden keine Anwendung. Ein Anspruch aufNummer 1 und § 29 Absatz 1 Nummer 2 finden keine Anwendung. Ein Anspruch auf

Familiennachzug besteht für den genannten Personenkreis nicht. Die §§ 22, 23Familiennachzug besteht für den genannten Personenkreis nicht. Die §§ 22, 23

bleiben unberührt.bleiben unberührt.

(2) Humanitäre Gründe im Sinne dieser Vorschrift liegen insbesondere vor, wenn(2) Humanitäre Gründe im Sinne dieser Vorschrift liegen insbesondere vor, wenn

1. die Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft seit langer Zeit nicht möglich1. die Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft seit langer Zeit nicht möglich

ist,ist,

2. ein minderjähriges lediges Kind betroffen ist,2. ein minderjähriges lediges Kind betroffen ist,

3. Leib, Leben oder Freiheit des Ehegatten, des minderjährigen ledigen Kindes3. Leib, Leben oder Freiheit des Ehegatten, des minderjährigen ledigen Kindes

oder der Eltern eines minderjährigen Ausländers im Aufenthaltsstaat ernsthaftoder der Eltern eines minderjährigen Ausländers im Aufenthaltsstaat ernsthaft

gefährdet sind odergefährdet sind oder

4. der Ausländer, der Ehegatte oder das minderjährige ledige Kind oder ein4. der Ausländer, der Ehegatte oder das minderjährige ledige Kind oder ein

Elternteil eines minderjährigen Ausländers schwerwiegend erkrankt oderElternteil eines minderjährigen Ausländers schwerwiegend erkrankt oder

pflegebedürftig im Sinne schwerer Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oderpflegebedürftig im Sinne schwerer Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder

der Fähigkeiten ist oder eine schwere Behinderung hat. Die Erkrankung, dieder Fähigkeiten ist oder eine schwere Behinderung hat. Die Erkrankung, die

Pflegebedürftigkeit oder die Behinderung sind durch eine qualifiziertePflegebedürftigkeit oder die Behinderung sind durch eine qualifizierte

Bescheinigung glaubhaft zu machen, es sei denn, beim Familienangehörigen imBescheinigung glaubhaft zu machen, es sei denn, beim Familienangehörigen im

Ausland liegen anderweitige Anhaltspunkte für das Vorliegen der Erkrankung, derAusland liegen anderweitige Anhaltspunkte für das Vorliegen der Erkrankung, der

Pflegebedürftigkeit oder der Behinderung vor.Pflegebedürftigkeit oder der Behinderung vor.

Monatlich können 1 000 nationale Visa für eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1Monatlich können 1 000 nationale Visa für eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1

Satz 1 und 2 erteilt werden. Das Kindeswohl ist besonders zu berücksichtigen. BeiSatz 1 und 2 erteilt werden. Das Kindeswohl ist besonders zu berücksichtigen. Bei

Vorliegen von humanitären Gründen sind Integrationsaspekte besonders zuVorliegen von humanitären Gründen sind Integrationsaspekte besonders zu

berücksichtigen.berücksichtigen.

(3) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 ist in(3) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 ist in

der Regel ausgeschlossen, wennder Regel ausgeschlossen, wenn

1. im Fall einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 erste Alternative die Ehe1. im Fall einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 erste Alternative die Ehe

nicht bereits vor der Flucht geschlossen wurde,nicht bereits vor der Flucht geschlossen wurde,

2. der Ausländer, zu dem der Familiennachzug stattfinden soll,2. der Ausländer, zu dem der Familiennachzug stattfinden soll,

a) wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einera) wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer

Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden ist,Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden ist,

b) wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten gegen das Leben, dieb) wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten gegen das Leben, die



körperliche Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung, das Eigentum oderkörperliche Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung, das Eigentum oder

wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechtskräftig zu einer Freiheits-wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechtskräftig zu einer Freiheits-

oder Jugendstrafe verurteilt worden ist, sofern die Straftat mit Gewalt, unteroder Jugendstrafe verurteilt worden ist, sofern die Straftat mit Gewalt, unter

Anwendung von Drohung mit Gefahr für Leib oder Leben oder mit List begangenAnwendung von Drohung mit Gefahr für Leib oder Leben oder mit List begangen

worden ist oder eine Straftat nach § 177 des Strafgesetzbuches ist; beiworden ist oder eine Straftat nach § 177 des Strafgesetzbuches ist; bei

serienmäßiger Begehung von Straftaten gegen das Eigentum gilt dies auch, wennserienmäßiger Begehung von Straftaten gegen das Eigentum gilt dies auch, wenn

der Täter keine Gewalt, Drohung oder List angewendet hat,der Täter keine Gewalt, Drohung oder List angewendet hat,

c) wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einerc) wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer

Jugendstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt und die Vollstreckung der StrafeJugendstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt und die Vollstreckung der Strafe

nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist, odernicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist, oder

d) wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten nach § 29 Absatz 1 Satz 1d) wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten nach § 29 Absatz 1 Satz 1

Nummer 1 des Betäubungsmittelgesetzes rechtskräftig verurteilt worden ist,Nummer 1 des Betäubungsmittelgesetzes rechtskräftig verurteilt worden ist,

3. hinsichtlich des Ausländers, zu dem der Familiennachzug stattfinden soll, die3. hinsichtlich des Ausländers, zu dem der Familiennachzug stattfinden soll, die

Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis und die Erteilung eines anderenVerlängerung der Aufenthaltserlaubnis und die Erteilung eines anderen

Aufenthaltstitels nicht zu erwarten ist, oderAufenthaltstitels nicht zu erwarten ist, oder

4. der Ausländer, zu dem der Familiennachzug stattfinden soll, eine4. der Ausländer, zu dem der Familiennachzug stattfinden soll, eine

Grenzübertrittsbescheinigung beantragt hat.Grenzübertrittsbescheinigung beantragt hat.

(4) § 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 sowie § 32(4) § 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 sowie § 32

Absatz 3 gelten entsprechend.Absatz 3 gelten entsprechend.

(5) § 27 Absatz 3 Satz 2 und § 29 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 finden keine(5) § 27 Absatz 3 Satz 2 und § 29 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 finden keine

Anwendung.Anwendung.


